
2. Nachtrag vom xx.xx.2009 
zur Friedhofsatzung der Stadt Hückeswagen vom 20.07.2004 

 
 
Auf Grund von § 4 über das Friedhofs- und Bestattungswesen für das Land Nordrhein-
Westfalen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) und § 7 i.V.m. § 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Rat 
der Stadt Hückeswagen in seiner öffentlichen Sitzung am xx.xx.2009 folgenden 2. Nachtrag 
zur Friedhofsatzung der Stadt Hückeswagen vom 20.07.2004 als Satzung beschlossen: 
 

 
Artikel I 

 
§ 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die  
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
 
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des 

handwerksähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 
Handwerksordnung bzw. (bei Antragstellern der Gärtnerberufe) ihre Eintragung 
in das Verzeichnis der Landwirtschaftskammer nachweisen oder die selbst oder 
deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über eine 
vergleichbare Qualifikation verfügen. 

 

 

Artikel II 

Diese Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung  
in Kraft. 

 
 
 
 

 
 

 
 


